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r-z) Landesherrliche Verordnung vom
17 . Marz 1820 . xudl . März zo.
1820.

Von Gottes Gnaden Wir Peter
Friedrich Ludwigrc.

Thun kund hiemit:
Erneuerung der Da die Erfahrung gelehrt hat , Laß die
Ausschüsse, We- uach § . g 7 . der Beamten - Instruction bestc-
freyungs -Grün- hxnde Beschränkung der Dienstzeit der Auö-
d!rnahmê di!-^ cĥ ß^ ^^u^ ^uf zwcy Jahre in mancher Hin-
sss , nunmehro stcht nicht zweckmäßig ist , so wird hiedurch
effcntlichi'n Am- verordnet , daß nur die Hälfte der Ausschnß-

männer alle zwey Jahre entlassen und an de¬
ren Stelle neue Ausschußmanner auf die vor-
geschriebene Weise gewählt werden sollen.
Die Dienstzeit eines Ausschußmannes dauert
also nun statt 2 Jahre immer vier Jahre.

Zugleich wird festgesetzt, daß der Dienst
eines Ausschußmannes als ein öffentliches
Amt anzuschen sey , von dessen Uebernahme
nur die, in den der neuen Wahl zunächst vor¬
hergegangenen 4 Jahren Statt gefundene Fun¬
girung als Ausschußmann , oder solche Ent-
schuldigungs - Grunde befreyen können , als
gegen die Bestellung zum Vormunde gesetzlich
schützen.

r6 ) Regierungs - Bekanntmachung
v. 25 . März 1Z20 xiudl . März zo . s . a.
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